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28ie bet* SDitjnaiite „SJloitbfanger" entfteljen ïaitn.
(f. Saßrg. 2, 37. 74.)

©ine geitung?notij j,er ((©traßburger ißoft" bom 22. gebruar btefeS

$aßre? bon §eibelbcrg Berichtet folgenbe? : ©in Eöftticßer ©cßilbbürgerftreicß
ßat ficß in ber Dtacßbargemeinbc Dtußbarß ereignet. âll? abenb? nacß 6 Ußr
ber DJionb, ber um biefe Qeit in außergeiuößnlicß rötlicher gärBitng ßinter
betn Serge ßerauffticg, bon einem Braben Dlitßbarßer Sanbmirt gefeßcn trmrbe,

tief er fporixftrcidE)§ auf ba? Sürgermeifteramt itnb metbete, baß auf beut Serg»
famnt ber Jyirfjtentualb in gelten glommen fteße. ®cr Sürgermeifter ßatte
nun nic^t? ©iligere? git tun, at? fofort bie ffircßettgfocten läuten unb geuer»
atarm feßlagen ju taffen. ©cßnetl Betoaffnete ficß eine große ©cßar bon

©cßilbbürgern — Scrgeißung Diußbacßcrn — mit §aden, Seilen unb geuer»
lüfcßmerfjcitgen, unb im ©turmfeßritt ging c? gegen beti SQSalb, über bein nun
ber ffltoub mit freunblicßem ©riitfett auf bie ©ena?füßrten ßerabläcßelte.1) 9(uf
eine Stnfrage erfuhr id) turbid), baß bie SetttDßner bon Dhtßbad) Bereit? ißren
alten ©pißnamen gegen „Sblonbfanger" eingebüßt ßabett. ©in cE)arafteriftifd)er
Seitrag $ur ©ntfteßung bon ©pißnamen nnb Drt?nectereien

®er elfäfftfcEje ©agenforfdjer Sluguft ©töber bermutet ßinter bent ©piß»

namen „SRonbfanger" einen mßtßologifcßcn ©inn.
DJtülßaufen.

__
Si. SS alter.

Sunt fültßnng.
(f. gaßrg. 2, 21. 85.)

®a? „Serner Sagblatt" berichtet in Dir. 364 (7. Üluguft 1913) :

©in SJteßgerburfcße, ber auf beut Sanbe aufgeroaeßfen ift unb bor turpem
in einem ßieftgen ©efcßäft Slnftettung gefunben ßatte, ronrbe betn torrettionellen
(«erirßt toegen eine? ©ittlid)Eeit?bcli!te? borgefüßrt. ®er Seftagtc ßatte
geglaubt, ben alten, täublicßcn Sraucß be? „ffiltgang?" auet) in ber ©tabt praf»
tijicrcu ju bürfen. ©ein erfter närßtlicßer Sefucl) trug ißnt eilte Slnjeige uitb
bie Serßaftung ein. ®er Surfcße tonnte unb rnoKte abfotut iticßt einfeßen, baß

er ein ©itt(id)teit?belift Begangen ßabe. SBa? auf beut Sanbe „ber Sraud)"
fei, foltte nacß feiner DJleinung bod) aud) in ber ©tabt ertaubt fein. ®a?
Urteil lautete auf 3 Dltonate fforrcttion?ßau?, umgemanbelt in 45 Sage ©in»

Betraft, absüglid) 5 Sage Untcriud)ung?t)aft, Sejaßtung einer ©ntfcßäbigung
bott gr. 200 ait bie fflägerin uttb Sejaßluttg ber ©taat?toften.

(Sin „(Kutfcr" titä neue ftlctb.
Jynt ©ebiete bc? ffanton? Qürid) ßerrfeßte früßer — er ßerrfeßt jum ®eit

ba unb bort ßeute ttod) — folgenber Sraucß : SBer jum erften SOtat ein neu»

angefertigte? ffleib trug, tat bie? feinen Sefaitnten tuub nnb erf)ielt bott
febem berfelben einen „günfer [günfrappenftüct] in? neue ffleib". b. S.

Slittworten.
3u ben Sogelnatne u al? Semper outen t?probe. (Qaßrgaug 3, 38.

82.) — ©ittc mir betanntc fÇorttt biefer Dlncfbotc ftefjt ber feßmeijerifeßen biel
näßer a(? bie au? fReitt?bcrg=®üring?felb angeführte, unb bie Sergleicßung
roirft einige? Hießt auf ba? Srcibctt biefer ffleingattung. ®er 91tcctlen

') @anj ba?felbc cpsäßlte matt ficß aud) in ©cßnffßaufcn.
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Wie der Spitzname „Moiidsangcr" entstehe» kann.
(s. Jahrg. 2. 37. 74.)

Eine Zeitungsnotiz der „Straßburger Post" vom 22. Februar dieses

Jahres von Heidelberg berichtet folgendes: Ein köstlicher Schildbürgerstreich
hat sich in der Nachbargemeinde Nußbach ereignet. Als abends nach 6 tlhr
der Mond, der um diese Zeit in außergewöhnlich rötlicher Färbung hinter
dem Berge heraufstieg, von einem braven Nußbacher Landwirt gesehen wurde,
lief er spornstreichs auf das Bürgermeisteramt und meldete, daß auf dem Berg-
kamm der Fichtenwald in hellen Flammen stehe. Der Bürgermeister hatte
nun nichts Eiligeres zu tun, als sofort die Kirchenglocken läuten und Feueralarm

schlagen zu lassen. Schnell bewaffnete sich eine große Schar von
Schildbürgern — Verzeihung! Nußbachern — mit Hacken, Beilen und
Feuerlöschwerkzeugen, und im Sturmschritt ging es gegen den Wald, über dem nun
der Mond mit freundlichem Grinsen auf die Genassührten herablächelte.') Ans
eine Anfrage erfuhr ich kürzlich, daß die Bewohner von Nußbach bereits ihren
alten Spitznamen gegen „Mondfangcr" eingebüßt haben. Ein charakteristischer

Beitrag zur Entstehung von Spitznamen und Ortsneckereien!
Der elsüssische Sagensorscher August Stöber vermutet hinter dem

Spitznamen „Mondfanger" einen mythologischen Sinn.
Mülhausen. ^ K. Walter.

Zum Kiltstang.
(f. Jahrg. 2, 21. 85.)

Das „Berner Tagblatt" berichtet in Nr. 364 (7. August 1913) :

Ein Metzgerbursche, der auf dein Lande aufgewachsen ist und vor kurzem
in einein hiesigen Geschäft Anstellung gefunden hatte, wurde dem korrektionellen

Gericht wegen eines Sittlichkeitsdeliktes vorgeführt. Der Beklagte hatte
geglaubt, den alten, ländlichen Brauch des „Kiltgangs" auch in der Stadt
praktizieren zu dürfen. Sein erster nächtlicher Besuch trug ihm eine Anzeige und
die Verhaftung ein. Der Bursche konnte und wollte absolut nicht einsehen, daß

er ein Sittlichkeitsdelikt begangen habe. Was auf dein Lande „der Brauch"
sei, sollte nach seiner Meinung doch auch in der Stadt erlaubt sein. Das
Urteil lautete aus 3 Monate Korrcktionshaus, umgewandelt in 45 Tage
Einzelhaft, abzüglich 5 Tage Untersuchungshaft, Bezahlung einer Entschädigung
von Fr. 2l)v au die Klägerin und Bezahlung der Staatskosten.

Ein „Fünfer" ins neue Kleid.
Im Gebiete des Kantons Zürich herrschte früher — er herrscht zum Teil

da und dort heute noch — folgender Brauch: Wer zum ersten Mal ein neu-
angefertigtcs Kleid trug, tat dies seinen Bekannten kund nnd erhielt von
jedem derselben einen „Fünfer sFünfraPpeustücks ins neue Kleid", v. T.

Antworten.
Zu den Vogelnameu als Temperamentsprobe. (Jahrgang 3, 38.

82.> — Eine mir bekannte Form dieser Anekdote steht der schweizerischen viel
näher als die aus Reinsbcrg-Düringsfeld angeführte, und die Vergleichung
wirst einiges Licht auf das Treiben dieser Kleingattung. Der Mccklen-

') Ganz dasselbe erzählte man sich auch in Schafshauscn.
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